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Möglichkeit für Kleinstunternehmen

Als Unternehmerschaft hat man viele 

Aufgaben, und eine davon ist, sich mit der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus ei-

nanderzusetzen. KMUs mit bis zu zehn 

Mitarbeitern können auf eine gesetzli-

che Wirtschaftsprüfung verzichten. Die-

se Möglichkeit steht dem Unternehmen 

seit ein paar Jahren offen, was dazu 

geführt hat, dass heute Unternehmen 

in dieser Grössenordnung in der Regel 

keine Revisionsstelle mehr haben.

Mit dem Opting-out sparen Sie Kosten.

• TIPP

Tipps für Unternehmen 

mit Revisionspfl icht

Sobald Ihr Unternehmen mehr als 

zehn Arbeitnehmer beschäftigt, be-

steht eine Pfl icht zur Wirtschaftsprü-

fung. Sobald dann eine Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft bestellt ist, beginnt 

für die Unternehmerschaft ein neues 

Kapitel. Ihre Buchhaltung wird von ei-

nem Dritten geprüft. Damit muss sich 

die Unternehmerschaft einer Prüfung 

unterziehen und von einer Drittperson 

Anregungen und Weisungen entgegen-

nehmen. Das Gesetz bietet Ihnen als 

Unternehmerschaft die Möglichkeit, 

dass die Revisionsstelle ein umfas-

sendes Leistungspaket anbieten kann 

(Steuerberatung, Steuererklärung, 

Unter nehmensberatung, Hilfe bei der 

Administration usw.). Zu diesem Leis-

tungspaket kann auch noch die Wirt-

schaftsprüfung hinzukommen. Um den 

Vorschriften der Unabhängigkeit Genü-

ge zu tun, muss eine personelle Tren-

nung dieser Zusatzdienstleistungen bei 

der Wirtschaftsprüfung vorhanden sein. 

Der Einmann-Treuhänder kann also ein 

solches Gesamtpaket nicht anbieten.

Wählen Sie eine Treuhandfi rma, die Ihnen 
ein Gesamtpaket anbieten kann.

• TIPP

Konkurse von börsenkotierten Unter-

nehmungen haben am Ansehen der 

grossen Revisionsgesellschaften deutli-

che Kratzer hinterlassen und führten in 

einem Fall sogar zu ihrer wirtschaftlichen 

Liquidation. Als Reaktion auf diese Fälle 

haben sich weltweit die Rahmenbedin-

gungen der Wirtschaftsprüfung geän-

dert, und verschärfte Regulierungen 

für die Prüfungen wurden eingeführt. 

Zudem unterstehen die Revisoren neu 

auch einer Revisionsaufsichtsbehörde. 

Die Prüfgesellschaft für KMU ist nicht 

nur beauftragtes Unternehmen, son-

dern muss bei Untätigkeit des Ver-

waltungsrats gegebenenfalls sogar 

den Richter benachrichtigen. Deshalb 

ist es in Krisensituationen empfeh-

lenswert, die Revisionsgesellschaft 

frühzeitig zu informieren, damit noch 

Lösungen gefunden werden können. 

Was früher einvernehmlich geregelt 

werden konnte, ist nicht mehr mög-

lich.

Holen Sie sich bei Problemen mit der 
Revisions gesellschaft eine Zweitmeinung 
ein.

• TIPP

REVISION 
Sparmöglichkeiten bei der Wirtschaftsprüfung

Die Wirtschaftsprüfung ist für die meisten Unternehmen ein Pfl ichtkonsum. Nachfolgend einige Tipps, 
wie dieser Konsum optimiert werden kann.

 • Von Bernhard Madörin

Pfl egen Sie eine aktive Kommunika tion mit 
dem Prüfer, das kann Kosten sparen.

• TIPP
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Pfl ichtverletzungen von Revisionsge-

sellschaften bedeuten nicht nur eine 

potenzielle Haftpfl icht, falls diese der 

Revisionsaufsichtsbehörde gemeldet 

werden, können diese auch zum Ent-

zug der Zulassung führen und faktisch 

ein Berufsverbot bedeuten. Das Gleiche 

gilt für bloss behauptete Pfl ichtverlet-

zungen. Die Revisionsaufsichtsbehörde 

ist unterbeschäftigt. 

Der anfängliche Zulassungsüberhang 

ist abgebaut, und die Staatsangestellten 

müssen weiterhin beschäftigt werden. 

Da sind Anzeigen von Aktionären gutes 

Arbeitsfutter. Die Revisionsaufsichts-

behörde etabliert sich zum Spielball in 

Unternehmensauseinandersetzungen. 

Achtung: Streit mit Minderheitsaktio-

nären kann auch über die Revisions-

stelle ausgetragen werden.

Was macht der Revisor? 

Die Rechnungsprüfung (Revision) er-

streckt sich auf folgende Feststellun-

gen: Vorhandensein der Aktiven, Voll-

ständigkeit der Passiven, angemessene 

Bewertung, Feststellung der Vollstän-

digkeit der Einnahmen, Berechtigung 

der Ausgaben sowie auf die Einhaltung 

der statutarischen und gesetzlichen Be-

stimmungen. 

Wie prüft er? 

Die Prüfungsmethode (Verfahrens-

prüfung unter Berücksichtigung des 

internen Kontrollsystems oder der Er-

gebnisprüfung) und das Prüfverfahren 

(Bestandesprüfung, Bewertungsprü-

fung, Verkehrsprüfung, Belegprüfung, 

rechnerische Prüfung, Abstimmprü-

fung, Übertragsprüfung, Totalprüfung, 

Zusammenhangprüfung, Zahlenbeur-

teilung und Zahlenvergleich, kritische 

Durchsicht, Aktenstudium, Befragung 

und Besichtigung) sowie Prüfungsum-

fang und Auswahl (lückenlose oder 

stichprobenweise Prüfung, direkte oder 

indirekte Prüfung, progressive oder 

retro grade Prüfung) haben sich unter 

Berücksichtigung der Wesentlichkeit 

nach den vorliegenden Verhältnissen 

zu richten und sind von der Grösse der 

Institution abhängig. 

Bereiten Sie eine Dokumentation für den 
Prüfer vor, das spart Kosten.

• TIPP

Nutzen der Revision 

Zweifelsohne hat die Revision auch für 

den Prüfkunden einen Nutzen. Er erhält 

ein Testat und dokumentiert damit ein 

ordnungsgemässes Rechnungs wesen. 

Aus diesem Grund kann es auch gut 

sein, als kleineres Unternehmen eine 

Revisionsstelle zu haben. Dies wird 

auch im Handelsregister eingetra-

gen und kann folglich auch bei einem 

Kreditgespräch hilfreich sein. Auf der 

anderen Seite ist das Preis-Leistungs-

Verhältnis für den tatsächlichen Nutzen 

eher dürftig. Die Formalitäten haben 

durch die Revisionsaufsichtsbehörde 

extrem zugenommen. 

Damit kann die Rechnungslegung we-

niger aus einer verantwortlichen Ge-

samtoptik beurteilt werden. Vielmehr 

gefragt sind das Abhaken von Check-

listen und die Dokumentation dersel-

ben. Kardinal fehler der Aussage, wel-

che nicht im Pfl ichtenheft des Revisors 

stehen, fallen durch. 

Setzen Sie sich kritisch mit dem Endergeb-
nis auseinander.

• TIPP

Wir bleiben dran, bis es passt.
Sind Sie auf der Suche nach einer qualifizierten Fachperson für Ihr Finanz-
wesen? Oder suchen Sie eine neue Herausforderung im Finanzbereich? 
Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung von qualifizierten Fachleuten 
für die Berufsgruppen HR, Finanzen, Sales, Bau, Industrie, IT und Gesundheit. www.careerplus.ch
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